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Diese Broschüre informiert Hundehalter, deren Hunde nach § 3 des Landes­
hundegesetzes NRW 

A eine Widerristhöhe von 40 cm oder mehr 

oder 

B ein Körpergewicht von 20 Kg oder mehr erreichen. 

Für diese Hunde gilt folgendes: 

•	 Leinenpflicht 
Hunde dürfen außerhalb des privaten Grundstücks (beispielsweise in be­
bauten Ortteilen, auf öffentlichen Straßen und Plätzen sowie in öffentli­
chen Verkehrsmitteln) nur noch angeleint ausgeführt werden. 

•	 Anzeige der Hundehaltung 
beim Ordnungsamt der jeweiligen Gemeinde bzw. Stadt des Wohnortes 
(zusätzlich zur Meldung für die Hundesteuer). 

Folgende Unterlagen sind beim Ordnungsamt der jeweiligen Gemeinde 
bzw. Stadt Ihres Wohnortes vorzulegen: 

1.	 Anzeige der Identität des Hundes unter Angabe von Rasse, Alter, Ge­
schlecht, Größe, Gewicht, Fell, Farbe und Nummer des Mikrochips (das 
Chippen des Hundes wird bei Ihrem Haustierarzt durchgeführt) der ge­
haltenen Hunde 

2.	 Nachweis einer Hunde-Haftpflichtversicherung 

3.	 Personalausweis des Hundehalters 

4.	 ggf. Führungszeugnis, das bei der jeweiligen Gemeinde bzw. Stadt des 
Wohnortes zu beantragen ist 

5.	 Sachkundenachweis (siehe nächste Seite) 

Was verstehe ich unter Sachkundenachweis? 

Als Sachkundenachweis kann eine der folgenden Unterlagen eingereicht 
werden: 

•	 Erklärung des Hundehalters, dass er seit mehr als 3 Jahren Hunde 
über 20 Kg Körpergewicht oder 40 cm Stockmaß hält und es dabei zu 
keinen tierschutz- oder ordnungsbehördlich erfassten Vorkommnissen 
gekommen ist. 

•	 Sachkundetest, der bei Ihrem Haustierarzt (anerkannt, beim Tierarzt 
nachfragen), einem anerkannten Sachverständigen oder anerkannt sach­
verständigen Stelle erbracht worden ist (Liste der Sachverständigen ist 
beim Ordnungsamt erhältlich). 

•	 Weiterhin sind sachkundig: Tierärzte, Polizeihundeführer, anerkannte 
Sachverständige, Jagdscheininhaber, Personen mit einer Erlaubnis zur 
Zucht und Haltung von Hunden (§ 11 Abs. 3 Nr. 3 a, b Tierschutzgesetz). 

Adressen: 

•	 Ordnungsamt Jüchen, Herr Broichhausen, 02165/915-321 

•	 Ordnungsamt Rommerskirchen, Herr Renneberg, 02183/800-58 

•	 Ordnungsamt Dormagen, Frau Römmen 02133/257-446, Frau Bars 
02133/257-364 

•	 Ordnungsamt Grevenbroich, Herr Jurg, 02181/608-271 

•	 Ordnungsamt Kaarst, Herr Kudlaszyk, 02131/987-309 

•	 Ordnungsamt Korschenbroich, Frau Schumacher, 02161/613-143 

•	 Ordnungsamt Meerbusch, Herr Römmler, 02150/916-159, Herr Jacob 
02150/916-265 

•	 Ordnungsamt Neuss, Herr Kasel, 02131/90-3203 

•	 Veterinäramt Rhein-Kreis Neuss, Frau Kluth, 02181/601-3914, Frau 
Dr. Kern, 02181/601-3910 
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